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20 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 21 . März

1898 , betreffend Allgemeine Ausführungsbestimmungen zu
H. 7 Ziffer 1 und 3 des Zolltarisgesetzes.

20 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Allgemeine Aus¬

führungsbestimmungen zu H. 7 Ziffer I und 3 des Zolltarifgesetzes.
Oldenburg , den 21 . März 1898.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 21 . v . Mts.

beschlossen , den nachstehenden Allgemeinen Ansführungs-

bestimmnngen zu Z . 7 Ziffer 1 und 3 des Zolltarifgesetzes
die Zustimmung zu ertheilen.

Oldenburg , den 21 . März 1898.

Staatsmimsterium,

Departement der Finanzen.

Heumann.

Stein.

1



AllMkim AiisfihrmgsbkstimMM»
zu

V. 7 Ziffer 1 und 3 des Zolltarifgesetzes.

8 - 1 -
Bei der Ausfuhr von Weizen einschließlich Dinkel,

Roggen, Hofer , Hülfenfrüchten, Gerste, Rops und Rübsaat
ous dem freien Verkehre des Zollinlondes werden auf An¬

trag des Woarenführers , Woorenversenders oder Nicderlegers
Einfuhrscheine (Z . 15) ertheilt , wenn die ansgeführte Menge
jeder einzelnen Waarengattung wenigstens 500 lvZ nsbto

beträgt.
Wird ungegcrbter Dinkel mit dem Anspruch auf Er-

thcilung eines Einfnhrscheins angemeldet , so ist dem letzteren
lediglich das Gewicht der glatten Frucht zu Grunde zu
legen . Zum Zwecke der Berechnung wird das Ausbeute-

verhältniß für gegerbten Dinkel ans 70 Prozent ange¬
nommen.

8 - 2 .

Einfnhrscheine sind nur für Maaren von marktgängiger
Beschaffenheit zu ertheilen . Als marktgängige Waare darf
auch solche angesehen werden , welche mit unerheblichen
Mängeln ( leichte dumpfige Beschaffenheit , Sommcrgeruch,
müßiger Auswuchs, geringer Besatz mit Käfern rc .) belastet
ist . Wenn Zweifel über die marktgängige Beschaffenheit
bestehen , so ist eine nähere Untersuchung durch Sachver¬
ständige zu veranlassen, welche von der Direktivbehvrdc ein

für alle Male zu bezeichnen sind.
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Bei den im ß . 1 Absatz 1 genannten Fruchtarten sind
etwa vorhandene fremde Bestandteile (Unkraut , Sand,
Steine, Schmutz und dergleichen) nicht zu beanstanden, so¬
fern sie nicht mehr als zwei Gewichtsprozente der Waare
ausmachen ; sind derartige Beimischungen in einem höheren
Prozentsätze vorhanden , so dürfen Einfuhrscheine nicht
ertheilt werden.

8 - 3.

Die Ertheiluug von Einfuhrscheinen an Inhaber von
Mühlen oder Mälzereien erfolgt auf Antrag bei der Aus¬
fuhr der von ihnen selbst aus Getreide der im 8 - 1 bezeich-
neten Art oder Hülsenfrüchten im Zollinlande Hergestellteii
Fabrikate nach Maßgabe der zu denselben verwendeten Roh¬
stoffmenge, wenn die letztere mindestens 500 irstto
beträgt.

Inhabern von Mühlen oder Mälzereien , welchen ein
Zollkonto nicht bewilligt ist , werden bei der Ausfuhr ihrer
Fabrikate Einfuhrscheine nur dann ertheilt , wenn sie sich
vorher bei der Steuerstelle ihres Bezirkes einen für das
Kalenderjahr gültigen Erlaubnißschein erwirkt und sich ver¬
pflichtet haben , den Oberbeamten der Zollverwaltung jeder¬
zeit die Einsicht ihrer Geschäftsbücher zu gestatten , welche
über die erzielte Ausbeute der zur Ausfuhr gestellten Fa¬
brikate Aufschluß geben müssen . Die in dem Erlaubniß¬
schein anzugebende Höchstmenge , welche im Laufe eines
Kalenderjahrs gegen Einfuhrschein ausgeführt werden darf,
ist nach dem Betriebsumfange der Gewerbsanstalt zu be¬
messen . Der Erlaubnißschein ist bei jeder Abfertigung auf
Einfuhrschein vorzulegen und auf ihm die zur Ausfuhr ge¬
brachte , sowie diejenige Menge , auf welche der Schein
Gültigkeit behält, amtlich zu vermerken.

Zum Zwecke der Berechnung wird das Ansbeutever-
hälniß

1 *



für gebeuteltes Mehl aus Weizen auf 75 Prozent,

für gebeuteltes Mehl aus Roggen auf ' 65 Prozent,

für Malz aus Gerste auf 75 Prozent,

für Malz aus Weizen auf 78 Prozent

festgesetzt.
Unter Malz im Sinne dieser Bestimmungen ist nur

Darrmalz sowie ohne Zusatz fremder Stoffe hergestelltes

Färb - und Karamelmalz zu verstehen.

8 - 4.

Wird Mehl aus Hafer , Gerste oder Hülsenfrüchten,
wird Malz aus Hafer oder Roggen , oder werden aus

Getreide der im Z . 1 bezeichnten Art oder Hülsenfrüchten

hergestellte andere Fabrikate (Schrot , Graupen , Gries,

Grütze rc . ) zur Ausfuhr mit dem Anspruch auf Ertheilung
eines Einfuhrscheins angemeldet , so erfolgt die Umrechnung

auf Grund des in jedem einzelnen Falle von der Direktiv-

behörde festzusetzenden Ausbeuteverhältnisses.

Für Mühlen und Mälzereien , welche auf den Antrag

ihrer Inhaber unter stehende steuerliche Kontrole gestellt

sind , kann das thatsächliche Ausbenteverhältniß in Rechnung

gestellt werden.

8 - 5.

Bei der Ausfuhr von Gemischen von Mühlen - oder

Mälzereifabrikaten , welche aus verschiedenen Getreidearten

hergestellt sind , findet eine Ertheilung von Einfuhrscheinen

nicht statt.

8 . 6 .

Im Sinne dieser Bestimmungen steht die Aufnahme
in eine öffentliche Niederlage oder in ein Privatlager unter

amtlichem Mitverschlusse der Ausfuhr gleich.

8 - 7.

Unter gebeuteltem Mehl aus Weizen oder Roggen im

Sinne dieser Bestimmungen ist diejenige Ausbeute zu ver-



stehen , welche bei Weizen »ach Ausscheidung van 25 Pro¬
zent , bei Roggen » ach Ausscheidung von 35 Prozent Un¬
reinigkeiten und Kleie gewonnen worden ist.

Die Prüfung und Behandlung des mit dem Anspruch
auf Ertheilung eines Einfnhrscheins zur Abfertigung gestellten
Weizen - oder Roggenmehls hat nach Maßgabe der Vor¬
schriften im K . 9 Absatz 4 des Regulativs für Getreide¬
mühlen und Mälzereien und dessen Anlagen zu erfolgen.

Wird Weizen - oder Roggcnmehl als solches ohne
weitere Angabe mit dem Anspruch auf Ertheilung eines
Einfuhrscheins angemeldet , so liegt hierin die verbindliche
Erklärung , daß das Mehl gebeuteltes im Sinne dieser
Bestimmungen sei.

Wenn Weizen - oder Roggenmehl mit den« Anspruch
auf Ertheilung eines Einfuhrscheins zur Ausgangsabfertigung
gestellt wird , welches unter einem höheren Ausbeuteverhält¬
nisse als 75 Prozent oder 65 Prozent gewonnen worden
ist , so ist zur Vermeidung der gesetzlichen Strafe das tat¬
sächliche Ausbeuteverhältniß vorher in Spalte 5 der Ansfuhr-
anmeldung zu erklären . Die Berechnung der dem Einfnhr-
scheine zu Grunde zu legenden Rohstoffmenge erfolgt als¬
dann nach Maßgabe dieser Erklärung , deren Richtigkeit auf
Erfordern nachzuweiscn ist.

Mehl aus Hartweizen oder Gemisch von Mehl aus
Hart - und Weichwcizen , oder Mehl , welches aus einer
Mischung von Hart - und Weichweizen hergcstellt ist , muß
in der Anmeldung stets als solches bezeichnet werden und
ist bei seiner Vorführung nicht nach den allgemeinen Be¬
stimmungen (Absatz 2 ) zu behandeln , sondern stets für sich
aus seine Eigenschaft als gute , marktgängige Waarc zu
prüfen . In Zweifelsfällen ist ei » technisches Gutachten
einznholen.

8 - 8 .
Die vorgeführten Mälzereifabrikate müssen gute , markt¬

gängige Beschaffenheit haben , wovon an Amtsstelle durch
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Geschmacks - und Augenscheinsprüfnngen nach Stichmustern

Ueberzeugung zu nehmen ist . In Zweifelsfällen ist eine

Untersuchung der Waare seitens Sachverständiger zu ver¬

anlassen.
Wenn in den Mälzereifabrikaten mehr als drei Ge¬

wichtsprozente fremder Bestandtheile (Schmutz re . ) oder mehr

als zehn Gewichtsprozente Wasser enthalten sind , ist die

Ertheilung eines Einfuhrscheins zu versagen.

8 - 9.

Anmeldungen zur Ausfuhr mit dem Anspruch auf

Ertheilung von Einfuhrscheincn sind zulässig:
u) bei den Hauptzollämtern und Nebenzvllämtern I

an der Grenze,
l >) bei den Aemteru mit öffentlichen Niederlagen,
o) bei den von der obersten Landes -Finanzbehördc

besonders ermächtigten Aemteru.

8 - 10 .
lieber die Mengen , welche mit dem Anspruch auf Er¬

theilung von Einfuhrscheinen ausgeführt oder niedergelegt
werden sollen , hat der Versender oder Niederleger der Amts¬

stelle (Z . 9) eine Anmeldung nach Muster a, in zwei Exem¬

plaren zu übergeben . Auf der ersten Seite der Anmeldung

ist die Zahl der beantragten Einfuhrscheine sowie die auf

jeden derselben entfallende Menge , welche nicht unter 500

ustto betragen darf , in Ziffern und Buchstaben anzugeben.

Zugleich mit der Abgabe der Anmeldung ist das Getreide re.

zur Revision vorzuführen . In den Anmeldungen ist das

Bruttogewicht der einzelnen Kolli und für den Fall , daß

der Transport in unverpacktem Zustand erfolgt , das Netto¬

gewicht der Menge zu dcklarire » , bei Mühlen - und Mälzerei-

fabrikalen auch die handelsübliche Benennung des Fabrikats

anzugeben.
Das Amt trägt die Anmeldungen , von welchen das

eine Exemplar mit „ Unikat " und das zweite Exemplar mit



111

„ Duplikat " zu bezeichne » ist , in ein nach Muster 1, zu
führendes Abfertiguugsregister ein und nimmt die Revi-

Mit Genehmigung des Amtsvorstandes kann die Re¬
vision re . außerhalb der Amtsstclle vorgenommen werden.
Die hierfür bestimmungsgemäß zu entrichtenden Kosten hat
der Antragsteller zu erstatten.

Ist das Amt , bei welchem die Anmeldung erfolgt,
gleichzeitig das Ausgangs- oder Niederlageamt , so genügt
die Uebergabe der Anmeldung in einem Exemplare ; das
Amt bewirkt alsdann zugleich die Abfertigung zum Ausgang
oder zur Niederlage ; anderenfalls übergicbt es nach statt¬
gehabter Revision und geeigneten Falles nach Anlegung des

amtlichen Verschlusses das Unikat der Anmeldung dem Ver¬

sender behnfs Vorführung der Waare bei dem Amte , über
welches die Ausfuhr oder bei welchem die Niederlegung
erfolgt . Das letztere trägt die eingehende Anmeldung mit
entsprechender Bezeichnung in das Empfangsregistcr über
Getreidc-Aussuhranmeldungcn ( Muster o) ein und nimmt
die Ausgangsabfertigung oder die Abfertigung zur Nieder¬

lage vor . Hierbei erfolgt in beiden Fällen die Revision
nach den im Begleitschein -Regulativ gegebenen allgemeinen
Bestimmungen.

Die amtliche Feststellung des Nettogewichts kann unter
Anwendung der bei der Einfuhr oder Ausfuhr für die

betreffende Waare und Verpackungsart vorgeschriebeucu
Tarasätze durch Berechnung aus dem Bruttogewicht erfolgen.
Soweit besondere Tnrasätze nicht vorgeschrieben sind , ist bei
der Ausfuhr von Getreide, Mühlen - und Mälzereifabrikateu
in Säcken das Nettogewicht entweder durch Abzug von
1 Prozent vom Bruttogewichte zu berechnen oder durcb
Verwiegung der leeren Säcke zu ermitteln . In letzterem

sion vor.

8 - 11 -



Falle ist bei spccieller Deklarativ » eine probeweise Ver¬
wiegung der Säcke zulässig.

Ausnahmsweise kan » die Direktivbehördc unter Vor¬
behalt des Widerrufs genehmigen , daß die Revision des mit
dem Anspruch auf Ertheilung eines Einfuhrscheins abzu¬
fertigenden Getreides , sowie die zollamtliche Bescheinigung
über die Verladung auf die Transportmittel (Eisenbahn¬
wagen , Schiff ) durch eine Bescheinigung eines öffentlich
angestelltcn Wiegemeisters oder einer ähnlichen Person ersetzt
werde . Solche Personen müssen jedoch zuvor auf das In¬
teresse der Zollverwaltung ein - für allemal vereidigt sein.
Die Genehmigung darf insbesondere mir unter der Vor¬
aussetzung ertheilt werden , daß der Exporteur kaufmännische
Bücher führt , welche über den Verkauf des auszuführenden
Getreides zuverlässigen Aufschluß geben.

Bei der Versendung des zur Ausfuhr mit dem An¬
spruch auf Ertheilung eines Einfuhrscheins angemeldeten
und abgefertigten Getreides re. kann von einer Verschluß¬
anlage abgesehen werden . Solchenfalls sind indessen nach
erfolgter Verladung des Getreides re . die darüber ausge¬
stellten Frachtpapiere (Frachtbriefe , Konnossemente w .) dem
Abfertigungsamte vorzulegen . Letzteres hat dieselben mit
den Angaben der Anmeldung zu vergleichen , in dieser die
Uebereinstimmung mit dem Frachtpapier zu bescheinigen und
demnächst die Frachtpapiere mit der Nummer der Anmeldung
und mit dem Amtsstempel

'
zu versehen . In den Anmel¬

dungen , welche die Sendung jederzeit zu begleiten haben , ist
das Transportmittel genau zu bezeichnen . Findet auf dem
Transport eine Umladung statt , so ist diese von dem Trans¬
portführer unter genauer Bezeichnung des anderen Trans¬
portmittels in den Frachtbriefen zu vermerken . Bei dem

Ausgangsamte sind die Frachtpapiere vorzulegen und auf
ihre Uebereinstimmung mit der Anmeldung zu prüfen.
Wenn die Anlage eines amtlichen Verschlusses unterbleibt,
sind auf der ersten Seite der Anmeldung die Worte „ mit
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unverletztem Verschlüsse " durch die Worte „ in unveränderter

Gestalt und Menge "
zu ersetzen . Im Uebrigen finden

bezüglich der Behandlung der Sendungen wahrend des Trans¬

ports die ZK . 23 bis 30 des Begleitschein - Regulativs ent¬

sprechende Anwendung.
In Fällen der Gewichtsermittelung auf der Centesimal-

waage (Gleiswaage ) . in welchen von der Verwiegung der
leeren Wagen abgesehen worden ist , tritt die Vorschrift in

Ziffer 11 d Absatz 3 der Anweisung zur Ausführung des

Vercinszollgesetzcs außer Anwendung , und es ist den be¬

treffenden Einfuhrscheinen das durch Berechnung ermittelte

Gewicht der ausgehenden oder niedergelegten Waare zu
Grunde zu legen , sofern dasselbe hinter dem deklarirten

Gewichte zurückbleibt.

Zu den Niederlageanmcldungen dienen Auszüge aus
den Anmeldungen nach Muster a , für welche die Formulare
zu den Auszügen aus den Zollbegleitscheinen unter ent¬

sprechender Aenderung des Vordrucks benutzt werde » können.

Die mit Erledigungsbescheinigungen versehenen Unikate
der Anmeldungen sind spätestens bis zum Fünfzehnten und

Letzten eines jeden Monats durch das Erledigungsamt dem
Anmeldeamte zurückzusenden . Der Tag der Zurücksendung
ist in dem Empfangsregister anzumerken.

Die unteren Amtsstellen haben halbmonatlich eine Nach¬
weisung über die zu ertheilenden Einfuhrscheine nach Maß¬
gabe des Musters ä in zwei Exemplaren und unter Bei-

. 12 .

K . 13.

8 - 14.

fügung der Unikate der Abfertigungspapiere dem Vorgesetzten
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Hauptamt cinznrcichen . Eine gleiche Nachweisung hat die

Spezialabfertignngsstelle des Hauptamts zu fertigen.
Bei dem Hauptamte wird die fcstgestellte Summe jeder

Nachweisung in eine für den Hauptamtsbezirk und den gleichen
halbmonatlichen Zeitraum nach dem Muster s aufzustellende

Nachweisung übernommen.

Letztere Nachweisung , welcher je ein mit den Abfertigungs-
Papieren belegtes Exemplar der Nachweisungen der unteren

Amtsstellcu bcizufügeu ist , wird an die Dircktivbehörde
eiugcreicht.

8 - 15 .

. Die Ertheilung der Eiufuhrscheiue erfolgt nach Muster 1

seitens der Dircktivbehörde.
Der Werthsbcstimmung des Kiufuhrscheius ist der ver¬

tragsmäßige Zollsatz der betreffenden Fruchtgattung zu Grunde

zu lege » .
Ist die Anmeldung und Vorführung des ans dem

freien Verkehre des Zolliulaudes ausgeführtcu oder nieder-

gelegteu Getreides w versehentlich unterblieben , so kann die

nachträgliche Ertheilung eines Einfuhrscheius von der obersten
Landes - Finanzbchörde genehmigt werden.

8 - 16 .

Bei der Dircktivbehörde werden die eingegangene » Nach-

weisungcn der Prüfung unterzogen , lieber die Ausfertigung
und Anrechnung der Einfnhrscheine ist für jedes Rechnungs¬

jahr ein Register nach dem anliegenden Muster § zu führen.
Die fortlaufende Nummer des Registers , unter welcher die

Ausfertigung des betreffenden Einfuhrscheins eingetragen ist.
wird auf dem Scheine vermerkt . Außerdem ist diese Nummer

und das Datum des Einfuhrscheins unter Beidrückung des

Amtsstcmpels der Dircktivbehörde auf der Titelseite des

bezüglichen Abfcrtigungspapiers mit rother Schrift anzugeben.



Mit der Ausfertigung der Eiufuhrscheiue sind zwei
einander überwachende Beamte zu beauftragen, welche zugleich
für die richtige Ausfüllung der Spalten 1 bis 11 des Aus-
fertiguiigsregisters einzustehen haben . Die Spalte 9 des
Registers wird halbmonatlich aufgerechnet und die Gesammt-
summc vierteljährlich für den abgelaufeueu Theil des Rech¬
nungsjahrs festgestellt. Die Spalten 12 bis 14 dürfen nur
von einem Beamten ausgefüllt werden , welcher bei der Aus¬
fertigung der Eiufuhrscheiue nicht mitgewirkt hat.

Bevor die Einfuhrscheine die Unterschrift oder das Fak¬
simile des Vorstandes der Direktivbehörde erhalten , ist auf
der Vorderseite , unten rechts , der Vermerk „ Ausgefertigt"
von einem der bei der Ausfertigung betheiligten Beamten
der Direktivbehörde, welcher dadurch die Verantwortung für
die Richtigkeit der ausgefertigteu Scheine übernimmt , zu
unterschreiben.

8 - 17.

Demnächst gelangen die Abfertigungspapiere mit den
ausgefertigten Einfuhrscheinen an das Hauptamt behufs der
Zufertigung an die betreffenden Hebestellen . Letztere händigen
die eingegangenen Scheine den Versendern gegen Bescheinigung
aus und nehmen die zurückempfangenen Abfertigungspapiere
wieder zu den Registerbelägen . Die bis dahin bei den Re¬
gistern verbliebenen Duplikate der Ausfuhranmeldungen sind
alsdann zu entnehmen und einstweilen aufzubewahrcn.

8 - 18 .
Jeder Inhaber des Einfuhrscheins ist berechtigt , ent¬

weder innerhalb sechs Monaten , vom Tage der Ausstellung
an gerechnet, bei jeder zur Abfertigung von Getreide befugten
Zoll- oder Steuerstelle eine dem Zollwerthe des Einfnhr-
scheins entsprechende Menge der nämlichen Getreidegattung
in den freien Verkehr des Zollinlandes ohne Zollentrichtung
einzuführen oder den Schein nach Ablauf einer Frist von
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vier Monaten , vom Tage der Ausstellung au gerechnet,

innerhalb eines darauf folgenden sechsmonatlichen Zeitraums
bei jeder Zollstelle eines deutschen Bundesstaats ans Zoll-

» , . k für Maaren der in der Anlage

i die Anrechnungsfähigkeit dieser Art

ourcy Mcannrmacynng des Reichskanzlers zeitweilig für ans-

geschlossen erklärt ist.
Eine baarc Herauszahlnng ans die Einfuhrscheine wird

nicht geleistet.
Die Anrechnung hat der Inhaber des Scheins durch Aus¬

füllung und Vollziehung des ans dem letzteren befindlichen
Vordrucks zu bescheinigen . Diese Bescheinigung dient als

Kassenquittung . Unter der Bescheinigung wird von der

Amtsstelle vermerkt , wo der angerechncte Betrag in Ein¬

nahme und Ausgabe gebucht worden ist.

Zollpflichtige , welche mehr als drei fällige Eiufuhr-

scheinc gleichzeitig in Anrechnung bringen wollen , haben

diese Scheine der betreffenden Amtsstelle mittelst Verzeichnisses

vorzulegen . Das Muster zu dem letzteren wird von der Landes¬

regierung vorgeschrieben . Es genügt alsdann eine Bescheini¬

gung des Zollpflichtigen über den Gesammtbetrag der in

Zahlung gegebenen Einfuhrscheine , welche auf der letzten Seite

des Verzeichnisses auszustellen ist . Der Vordruck auf der Rück¬

seite der einzelnen Einfuhrschcine bleibt in diesem Falle

unausgefüllt.
Unmittelbar nach erfolgter Bescheinigung des Verzeich¬

nisses durch den Zollpflichtigen sind die zu dem ersteren

gehörenden Einfuhrscheine von den Kasscnbeamten auf der

Vorderseite mit schwarzer Tinte kreuzweise zu durchstreichen.
Sodann erfolgt die Abgabe des Buchungsvermerkcs auf der

letzten Seite des Verzeichnisses.

Spätestens bis zum achten Tage nach Ablauf jedes

Rechnungsmonats haben die Hauptämter über die bei ihnen

bezeichnten Art statt baarcr Zahlung in Anrechnung zu

s - 19.
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selbst oder bei den Unterstellen ihres Bezirkes in Anrechnung
genommenen Einfuhrscheine eine nach dem Muster ll auf- -
gestellte Nachweisuug an die Vorgesetzte Direktivbehörde ein¬
zureichen.

Wenn die angenommenen Scheine von verschiedenen
Direktivbehörden ausgefertigt sind , so ist für jede dieser
Behörden eine besondere Nachweisung aufzustellen . Die
Nachweisung über die von der Vorgesetzten Direktivbehörde
ertheilten Scheine ist mit dem Buchstaben zu bezeichnen,
die übrigen Nachweisungcn erhalten die Buchstaben 8,
0 u . s . w . In jeder Nachwcisnng sind die angenommenen
Scheine nach dem Rechnungsjahre der Ausfertigung und
der Reihenfolge der Ausfertigungsnummern aufzuführen und
zu summiren; demnächst werden die betreffenden Schluß¬
summen in der Nachwcisnng zusammengestellt und dort
aufgerechnet . Die Uebereinstimmung der Nachweisung mit
den Kassenbüchern des Hauptamts uud mit der Rcichssteuer-
übersicht ist von dem mit der Kassenaufsicht beauftragten
Beamten zu bescheinigen.

8 - 20 .

Die Direktivbehörde hat die richtige Summirnng der
Anrechnungsnachweisungen prüfen und auch davon Ueber-
zeugung nehmen zu lassen , daß die Schlußsumme der Nach¬
weisung ^ mit der Reichssteuerübersicht des Hauptamts
übereinstimmt. Nachdem die Anrechnungsnachweisungen für
den betreffenden Rechnungsmonat von sämmtlichen Haupt¬
ämtern eingegangen und geprüft sind , werden die Nach-
wcisungen 8 , 0 u . s . w . nach den Direktivbehörden , von
welchen die Einfuhrscheine ausgefertigt worden find , geordnet
und diesen behufs der Löschung der erledigten Einfnhrscheine
in den Ausfertigungsregiftern übersandt. Gleichzeitig werden
die in der Nachweisung verzeichnten Einfuhrscheine in
dem eigenen Ausfertigungsrcgister der Direktivbehördegelöscht.
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8 - 21 .

Bezüglich derjenigen Bundesstaaten , in welchen die

Einrichtung der Hauptämter nicht besteht , bleibt es den

obersten Landes - Finanzbehörden überlassen , die den vor¬

stehenden Bestimmungen entsprechenden Anordnungen auf
Grund der vorhandenen Organisationsverhältnisse zu treffen.

8 - 22 .

Die Vereinnahmung und Verausgabung des Betrags
der von den Amtsstellen angenommenen Einfuhrscheine er¬

folgt in derselben Weise wie die Vereinnahmung und Ver¬

ausgabung der Steuervergütungsscheine , und zwar auch dann,

wenn die Scheine nicht auf zu entrichtende Zollgefälle in

Anrechnung gebracht , sondern zur Einfuhr von Getreide

ohne Zollentrichtung verwendet worden sind.

8 - 23.

In den von den Direktivbehörden an den Ausschuß des

Bundesraths für Rechnungswesen einzusendenden Ilebersichten
der Einnahme an Zöllen sind in der Spalte 4 unter a

die gezahlten Ausfuhr -Vergütungen ( für Taback rc .) und unter

b die Beträge der in Anrechnung gekommenen Einfnhr-

scheine nachzuweisen . Außerdem ist in der Spalte 16 der

Betrag der von der Direktivbehörde ansgestellten Einfuhr¬

scheine in einer Summe anzngeben.

8 - 24.

Dem Reichskanzler wird überlassen , die durch die Vor¬

schriften zur Regelung der Abrechnungen rc . vom 3 . April
1878 angeordneten Formulare III bis VIII entsprechend

abzuändern.



8 - 25.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmun¬
gen werde » , soweit nicht die Strafen der HZ . 134 bis 151
des Vereinszvllgesetzes Anwendung finden , in Gemäßheit des

§ . 152 daselbst mit einer Ordnungsstrafe bis zu Ein-

hundertnndfünfzig Mark geahndet.

8 - 26.

Vorstehende Bestimmungen treten am 1 . März 1898
in Kraft.
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Bundesstaat
Haupt amtsbezirk

Abgegeben den
Nr.

Muster
..tcn

(des Abfertigungsregisters ) .

Unikat.

Anmeldung
zur

i Ausfuhr
jNiederlegung

Getreide,
von ^ Miihlenfabrikat , j für welche ein Einfuhrschein in Anspruch

Malz, )
genommen wird.

D . Unterzeichnete . erklär . hiermit, die nachstehend verzeichneten Mengen an

nach ! Ausland , über das -Amt >
versenden zu wollen , und n> > der Niederlage zu . 1 '

dieselben Einfuhrschein und ztvar
über . ÜA
über .
über . KZ rc.

in Anspruch.
. , den . rcn . 18. .

für

Die nachstehend aufgeführten Kolli mit Getreide (Mühlenfabrikat , Malz) sind , sofern nicht der Anspruch auf Ertheilung eines
Einfuhrscheins verloren gehen soll, dem -Amte zu bis zum mit unverletztem Ver-

! SSkrSL --,.,- ! « '-»>«»
. , den . tcn . 18 . .

Vermerke über veränderte Bestimmung der Waare.
Ich beantrage, diese Anmeldung hier zu erledigen.

, den . tcn . 18

Ich beantrage, diese Anmeldung zum Zwecke der Weiterver¬
sendung der Waare an

. in . auf
das . -Amt zu . .
zu überweisen . *)

. , den . tcn . - . 18 . .

Genehmigt.
. , den tcn . 18.

. . -Amt.

Eingetragen unter . 11 des.
Registers und auf das . - Amt zu
. , unter Erstreckung der Gültigkeitsfrist bis
zum . überwiesen . *)

Verschluß .
. , den. tcn . . 18 .

. -Amt.
*) Der Ausstellung einer Annahmeerklärung seitens des Antragstellers (Z . 24 des Begleitscheinregulativs) bedarf es nicht . Das

überweisende Amt trägt die überwiesene Anmeldung, falls bei demselben ein Empfangsregister über Getreide- rc . Aussuhranmeldungeu » ach
Muster o geführt wird , in dieses Register , und zwar in Spalte 1 bis 5 , mit einer entsprechenden Bemerkung in Spalte 10, anderenfalls
aber nach der Bestimmung im Z . 26 des Begleitscheinregulativs in das Begleitschein -Ausfertigungsregister ein und giebt dem Aussletlungs-
amte von der geschehenen Ueberweisung uns der etwaigen Verlängerung der Gestellungsfrist Nachricht . Einer Mittheilung über die Erledi¬
gung der Anmeldung seitens des Ausstellungsamts an das überweisende Amt bedarf es gleichfalls nicht.

2



Anmeldung des Versenders.

Nummer

der

einzelnen

Positionen.

Bezeichnung

der

Kolli.

Zahl Art
Des Getreides ( Mühlenfabrikats , Malzes)

Bezeichnung

der

Kolli.

Zahl

und Art

der Kolli.
A r t.

Bestim¬

mungs¬

land.

Brutto¬

gewicht

KZ

Netto¬

gewicht

1-8

der

Kolli.

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. S. 10.







Revisionsbefund und Abfertigung.

Des Getreides ( Mühlenfabrikats , Malzes) Niederlage-Register
Der

Berechnung
des

Eingangs¬
zolls

zu Grunde
zu legendes

Gewicht

Angabe,
ob und wie
Verschluß

angelegt ist,
Zahl

der Bleie re.
A r t.

Brutto¬

gewicht

Nettoge wicht,

Konto. Blatt. Nummer.dm
Taraa

ermit

Tarasatz

ch
bzug
telt

durch
vollständige
Verwiegung

ermittelt

durch
probeweise

Verwiegung
ermittelt

KZ
11. 12. 13. 14. 1b. 16. 17. 18. 19. 20. 2l.

Die Revisionsbeamten



Erledigungsbeschemigungen.
1 . Die A » meldung ist ubgegcbcu

am . 18 ...
4 . Das Getreide (Mühlenfabriknt , Malz ) ist weiter nachgewiesen im

Niederlage-Register Seite . Konto . Nr . .

2 . Dieselbe ist eingetragen im Empfangs¬
register unter Nr . .

3 . Revisionsbefund:
n) in Betreff des Verschlusses:

5 . Nachweis des Ausganges über die Grenze.

Der . . bezeichnete . wurde
nach Abnahme des unverletzt befundenen Verschlusses unter
unseren Augen in das Ausland geführt.

. , den . u->: . lg.

d ) in Bezug auf Gattung und Menge
der Maaren: -Amt.

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigen.

den teil.

-Amt.

Die Erledigung der Anmeldung bescheinigt
18
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Muster I» .

Haupt. amtsbezirk Steuerhebcbezirk

Abferligungsregister
über

Getreide (Mühlenfabrikat aus Getreide , Malz) , für welches ein Einfuhr¬
schein in Anspruch genommen wird,

für das Vierteljahr des Rechnungsjahrs 18

Enthält . Blätter . Geführt von

Der .

(I. . 8 .)
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Lau¬
fende
Num¬
mer.

Tag
der

Anmel¬
dung.

Des Versenders
Tag

der
Revision.

Zahl Art Art des Getreides
(Mühlenfabrikats,

Malzes ) , für welches
ein Einfuhrschein

in Anspruch
genommen wird.

Der Berechnung
des Eingangs¬

zolls zu Grunde
zu legende

Getreidemenge.

KZ

Raine

und Stand Wohnort. der Kolli.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

-







Tag
der

Ausfuhr aus dem
Zollgebiet im Falle

der unmittelbaren
Ausfuhr.

Im Niederlage-
Register uach-

gewiesen.

Konto . ^ Nr.

Amt.
auf welches die

Abfertigung
beantragt ist.

Tag
der

Rückkunft der mit
Erledigungsbeschei¬
nigung versehenen

Anmeldung.

Der Einfuhrschein
ist beantragt

Bemerkungen.
im Monat unter Nr.

10. 1l. 12. 13. 14. 16. 16.

-
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Muster «.

Haupt amtsbezirk -Amt

Cmpfangsregister
über

Getreide -- re. Aussuhranmeldungen
für

das Vierteljahr des Rechnungsjahrs 18

Enthält . ' . Blätter. Geführt von .

Der .

(I . . 8 .)

3



Tag

der

Eintragung.

1 .

Laufende

Nr.

2.

Der Ausfuhranmelduiig

Aus¬

stellungs¬

ort.

3 .

Nummer.

Tag

und

Monat.

Tag deS
Ausganges

des aus dem
Zollgebiet

ausgefiihrten
Getreides
(Müblen-
fabrikats,
Malzes ).

6.

DaS zur Niederlage
verbrachte Getreide

(Mühlenfabrikat,
Malz ) ist weiter
nachgewicsen im

Niederlage -Register

Konto.

7 .

Nummer.

Tag und
Monat

der Zurück¬
sendung der

erledigten
Ao Meldung.

Bemerkungen

10.







Tag

der

Eintragung.

Laufrade

Nr.

Der Au fuhranniclduug Tag des
Ausganges

des aus dem
Zollgebiet

ausgeführten
Getreides
( Mühlen-
fabrikats,
Malzes ) .

Das zur Niederlage
verbrachte Getreide

(Muhlcufabrikat,
Malz ) ist weiter
nachgewicseu im

Niederlage - Register

Tag und
Monat

der Zuriick-
seuduug der

erledigten
Anmeldung.

Bemerkungen.
Aus¬

stellungs¬

ort.

slsunimer.

Tag

U » d

Monat. Konto. Nummer.

I. 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 8. 0 . 10.
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Nachweisung

-Amts zu

betreffend

die für die Hälfte des Monats
zu erteilenden Einfuhrscheine.

Muster <1

18



Laufende

Nr.

Des Anmelders Des Getreides ( in Getreide inii ^crech-
netc » Ainhlcnfabriknts , Malzes) Zollsatz

für

1 äü

Mark.

N n m e

nnd Stand.
W o h n o r t. A r t.

Bl e n >i c
irstto

KZ
1 . 2. 3. 4. 5>. 6 .







iist .st

Die Ausfuhr oder
Niedcrlcguug ist erfolgt - Nummer

des
Empfangs-

rrgisterS.

Bezeichnung
der

bcigcfügten
Beläge.

Betrag
deS

berechneten
EstgangszollS

Mark.

B c n > crknngc n.
über das

oder
bei dem Amte.

am

7. 8. V. 10. 11. 12.

.
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Nachmessung
des

Haupt- -Amts zu
betreffend

die für die Hälfte des Monats
Einstthrscheine.

Muster «.

e

18 auszufertigenden

4
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Lau-
Bezeichnung Ort Anzahl Summarischer Betrag

sende
Nr.

der Steuerstelle,
welche die Ausfertigung der Eiusuhrscheine

der beantragten Einfuhrscheine
Bemerkungen.

beantragt hat.
> Mark ! Pf-

1 . 2. 3. 4. 5. 6.

I. 8a .ripta .rat als 8ps-
Die anliegenden.

2 iallisl >sstslls Nachweisungen der Steuerstellen,
sowie die Beläge derselben sind
geprüft und richtig befunden.

2. Xslisnsollamt I . XI. 8. (Unterschrift .)
(Dienstcharakter des betreffenden

Z 8.

Hauptamtsbeamten .)

Summe . . . .

, den . teil Ist

Hlttlpt-
^Uuterschriflen .)

- Amt.
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Landes-
Wappen.Bundesstaat.

Eiufuhrscheiu
. 4»

Muster t.

Äm 15 . 4uni 1808 sind von äsin Hankinann 8alin1s zu OansiK; nach 5 des HinpünnAS -Registers des Uslisnsollanats I zn

^ ^ Mehl rc . 1 j ausgeführt >
tblsulalrrvasssr übsr Ostrsiäs - pp . ^ .rmtnIrrannasläniiASir 8so1rs Unnäsrt kg- ^ sissn lin Form von / s niedergelegt I

worden . Für diese Menge beträgt bei einem Zollsätze von 3,zg ^ für 1 äs der Eingangszoll 21,oo in Worten : Lin nnä swansiA
Mark.

Jeder Inhaber dieses- Einfuhrscheins ist berechtigt , entweder innerhalb sechs Monaten , vom lOtcn stuli 1808 ab , eine dem Zollwerthe
desselben entsprechende Menge 'Wsissn in den freien Verkehr des Zollinlandes ohne Zollentrichtnng bei jeder zur Abfertigung von Getreide

befugten Zoll- oder Steuerstelle eines deutschen Bundesstaats gegen Rückgabe dieses Scheins einzuführen oder den letzteren innerhalb sechs
Monaten , vom 10 . idsovsrndsr 1808 ab , bei jeder Zoll- oder Stenerstelle eines deutschen Bundesstaats auf Zollgefälle , auch auf gestundete,
für die umseitig bezeichnen» Maaren statt baarer Zahlung in Anrechnung zn bringen , sofern nicht die Anrechnungsfähigkeit dieser Art durch

Bekanntmachung deS Reichskanzlers zeitweilig für ausgeschlossen erklärt ist.

Oairsiz; , den 10 . äuli 1808.

I )ei' DlOviii ^inI- 8teil6ix1ineI<top.

(Stcmpelabdruck.) , (Name.)

Ausgefertigt
Nüllsr.

4 *
Die
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Die Anrechnung ist auf Zollgefälle für folgende Maaren zulässig : Erdnüsse und frische Erdmandelu ; Nutzholz von Buchsbaum,
Ceder » , Kokos, Ebenholz , Mahagoni ; Früchte (Südfrüchte) ; Gewürze aller Art , nicht besonders genannt ; Heringe, gesalzene ; Kaffee, roher;
Kakao in Bohnen ; Kakaoschalen ; Kaviar und Kaviarsurrogate; Oliven ; frische und getrocknete Schalen von Südfrüchten ; unreife Pomeranzen,
auch in Salzwasser eingelegt ; Johannisbrot ; Muscheln oder Schalthiere aus der See ; Austern, Hummern und Schildkröten ; Reis , geschälter
und ungeschälter ; Thee ; Olivenöl in Fässern; Bauuiwollensamenvl in Fässern ; Fischspeck , Fischlhrau ; Petroleum ; mineralische Schmieröle.

zu

Bescheinigung über die erfolgte zollfreie Einfuhr.
Umseitigem Zollwerih entsprechend sind von mir KZ IVsirion über das

. am . . 18 . ohne Zollentrichtnug eingeführt worden.

. , den . l8

-Amt

Bescheinigung über die erfolgte Anrechnung.
Ikmseitiger Betrag von . Pr . , in Worten : .
ist mir (uns ) von dem . -Amte zu . auf Zollgefälle
für am . 18 . angerechnet worden.

. , den . 18. .

Buchungsvermerke.
Der angerechnete Betrag ist gebucht in

Einnahme. Ausgabe.

D Kassenbeamte D Kassenbeamle







Muster A.

Register,

betreffend

die Ausfertigung und Anrechnung der von der (Provinzial -Steuerdirektion)

zu.

im Rechnungsjahr 18

ertheilten Einfuhrscheine.
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Der Einfuhrschein ist
ausgcfertigt

Des Anmelders Die Ertheilung des Einfuhrscheins ist beantragt

unter
der

laufenden
Nummer

1 .

am
Name

und Stand.

3.

Wahn a r t.
van dem

Hanptamte
zu

4. 5.

in der Nachweisung

der Stener-
stelle zu

6.

für
die Zeit

unter
Nummer
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Betrag,
über welchen

der Einfuhrscheiu
lautet

Mark. Pf.

Frist,

bis zu welcher
die gleiche

Getreidemenge
zollfrei ein-

gesiihrt werden
darf.
10.

b.
innerhalb

welcher die An¬
rechnung auf

Zollgefnlle für
andere Maaren

stattfinden darf.
II.

Die Anrechnung des Einfnhrscheins
ist angezeigt

von dem
Hauptamte

zu

12 .

in der Nachweisung

für
den Monat

13.

unter
Nummer

14.

Bemerkungc n.

15.
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Muster Ir.

Nachmessung ^
derjenigen bei dem Haupt- (2o» -) Amte zu (Haarig) und bei den Amtsstellen im Bezirke desselben im

Rechnungsmonat 18 ._ auf Zölle in Zahlung genommenen Einfuhrscheine,
welche von

de(r Königlioiiea f'rovinrial -NkukrllirkIriion) zu (Haarig) ertheilt worden find.

Der Einfuhrschein ist ertheilt Betrag,
über welchen

der
Einfuhrschein

lautet

Mark. Pf.

Tag
derLau¬

fende
Nr.

unter dem Versender
Bemerkungen.

am
Nummer
des Aus-

sertigungs-
registers.

(Name.) (zu)

Anrech¬
nung.

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.
2.
3.
1.
re.

Hierzu

rc.

die Summe der anliegend
Summe . . .

en Nachweisung 8 . . .
„ 0 . . .

Ueberhaupt . . .
(OanmZ ) , den ( 10 . Olrtolasr ) 1898.

( !<önigli6ii68 ) Haupt- (2o » ) Amt.
( Unterschriften der Kassenbeamten .)

Die Uebereinstimmung dieser Nachweisung mit den Kassenbüchern des Haupt- (2oU -) Amts und mit der bezüglichen Angabe in der
Neichssteuerübersicht bescheinige ich hiermit.

(OaumA) , den ( 10 . Olrkobsr) 1898.
( Unterschrift .)

5
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Anlage.

Verzeichnis
derjenigen

Waaren , für welche der Eingangszoll durch Einfuhrscheine beglichen werden kann.

Nr . 9 äa des Zolltarifs.
Anmerkung zu Nr . 13 o 1 und 2 des Zolltarifs
Nr . 25 Ir des Zolltarifs.
Nr . 251 „ „ .
Nr . 25 1 „ „ .
Nr . 25m 1 „ „ .
Nr . 25 m 3 „ „ .
Nr . 25 m 4 „ „ .
Nr . 25 ir „ „ .
Nr . 25 p 1 „ „ .
Nr . 25 x> 2 „ „ .

Nr . 25 r 1
Nr . 25 r 2
Nr . 25 s
Nr . 25 v
Nr . 261
Nr . 261
Nr . 261
Nr . 29 a
Nr . 29 1

„ „ und Anmerkung dazu

Erdnüsse und frische Erdmandeln.
Nutzholz von Buchsbaum , Cedern , Kokos , Ebenholz , Mahagoni.
Früchte (Südfrüchte ) .
Gewürze aller Art , nicht besonders genannt.
Heringe , gesalzene.
Kaffee, roher.
Kakao in Bohnen.
Kakaoschalen.
Kaviar und Kaviarsurrogaie.
Oliven.
frische und getrocknete Schalen von Südfrüchten ; unreife Pomeranzen,

auch in Salzwasser eingelegt ; Johannisbrot.
Muscheln oder Schalthiere aus der See.
Austern , Hummern und Schildkröten.
Reis , geschälter und ungeschälter.
Thee.
Olivenöl in Fässern.
Baumwollensamenöl in Fässern.
Fischspeck , Fischthran.
Petroleum.
mineralische Schmieröle.
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